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Planfeststellungsverfahren für den Ersatzneubau der 110 kV-Hochspannungsfreileitung 
Oligs – Mettmann (Baulos 0018) 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

namens und in Vollmacht der in Nordrhein-Westfalen anerkannten Naturschutzverbände Bund 
für Umwelt und Naturschutz NRW (BUND NRW), Naturschutzbund NRW (NABU) und 
Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU) nehme ich in o.g. Verfahren wie folgt 
Stellung bzw. erhebe folgende Einwendung: 

Die Naturschutzverbände haben keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben.  

Das Auswechseln der Masten ist überwiegend unproblematisch. Einige Aspekte der 
Planung sind hinsichtlich des Natur- bzw. Artenschutzes jedoch nicht hinreichend 
geregelt. Insbesondere fehlt in einigen sensiblen Bereichen ein Verbot, Maßnahmen 
während der Brutzeit durchzuführen. 

Im Einzelnen: 

Der Mast Nr. 1002 liegt am Ende eines Gebüsch- Streifens, im LSG unmittelbar angrenzend an 
das NSG, kann aber außerhalb der Brut- und Setzzeit freigestellt werden. Wichtig ist, dass die 
im Plan vorgesehene Zuwegung über die benachbarte Weide unbedingt eingehalten wird und 
nicht etwa eine Zuwegung durch das ganze Gebüsch erfolgt. 

 

Bei dem Mast Nr 1005 handelt es sich um einen sehr problematischen Punkt der Planung. Der 
Mast liegt in einem Feuchtbereich im NSG, der zusätzlich als geschützter Bereich (GB) 
ausgewiesen ist. Neben Neophyten sind hier auch Sumpfschwertlilien zu erkennen. Es ist mit 
der Brut standorttypischer Vögel, wie etwa  Teichrohrsänger  oder Rohrammer und als 
Nachfolger dem dort nachgewiesenen Kuckuck zu rechnen. Hier  muss unbedingt auf die im 
Plan eingezeichnete Zuwegung durch den Feuchtbereich unter der Leitungstrasse verzichtet 
werden. (Rot markierte Hainbuchen am trockneren östlichen Rand weisen darauf hin, dass 
eventuell schon eine sinnvollere Zuwegung über diesen Randweg geplant ist.) 

Ganz wichtig bei diesem Mast ist eine Arbeitszeit außerhalb der Brut- und Setzzeit. Die 
vorgesehenen 400m² Arbeitsfläche dürfen keinesfalls überschritten werden! 
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Nr. 1006 liegt ebenfalls im NSG, zwischen einem direkt angrenzenden Reitweg und der Itter in 
einem Bereich mit Himbeeren, Brombeeren, Brennesseln u.ä.. Hier ist die Zuwegung über eine 
neue Itterquerung und eine Wiese, die auf Haaner Stadtgebiet ebenfalls im NSG liegt, 
notwendig. Arbeiten hier sind außerhalb der Amphibien-Wanderzeiten im zeitigen Frühjahr 
durchzuführen. 

 

Der Mast Nr 2 (alt) soll nur entfernt werden. Der Mast liegt in einem Brombeer- Weidengebüsch, 
das außerhalb der Brut- und Setzzeit entfernt werden kann und dann wieder nachwächst. 

 

Der Bau der Masten 1001, 1003, 1004, 1007 ist aus Sicht der Naturschutzverbände 
unproblematisch. 

 

Die Aussage im LBP: „Anlagebedingte Beeinträchtigungen treten für die Tierwelt direkt nicht 
auf, da die vorhandene Leitung ersetzt wird.“, ist nur dann richtig, wenn von der derzeitigen 
Leitung keine Beeinträchtigungen ausgehen. Diese Betrachtung fehlt jedoch. Außerdem können 
im Laufe der Zeit neue Beeinträchtigungen entstehen. So gibt es nach Kenntnis der 
Naturschutzverbände mittlerweile 44 Uhupaare im Raum Mettmann, Solingen Wuppertal.  

Auch der Rotmilan ist unverändert anzutreffen. Die Aussage unter Punkt 6.2.4. des 
Artenschutzrechtlichen Beitrags, ein Vorkommen des Rotmilans könne ausgeschlossen werden, 
da er nach Aussage des Fachinformationssystems Geschützte Arten nach 1990 erloschen und 
somit für die Planung nicht mehr relevant sei, ist unzutreffend.  

Der Rotmilan ist den Naturschutzverbänden aus eigener Beobachtung im Gebiet bekannt und 
ist außerdem für das Messtischblatt 4808 vom LANUV als „sicher brütend" aufgeführt. 

Zum Schutz gegen Vogelschlag sollten daher nicht nur Flugwarnkugeln für die Flugsicherheit 
angebracht werden sondern auch Warnzeichen gegen Vogelschlag (Habicht, Uhu, Rotmilan), 
wie sie der Vorhabenträger bereits regelmäßig an anderen Standorten einsetzt. 

 

Ein Vorkommen des Prächtigen Dünnfarn (Trichomanes speciosum) im Naturschutzgebiet 
"Grube 7 und ehemaliger Klärteich" wird aufgrund des Fehlens in den 
Schutzgebietsfestsetzungen ausgeschlossen. Dies ist als Ausschlusskriterium keinesfalls 
ausreichend. Hier muss gegebenenfalls durch eigene Erhebungen ermittelt werden, ob die Art 
im Gebiet vorkommt oder nicht. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Regine Becker 
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